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Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW
Ihr   Antrag   auf   Informationsgewährung   zu   „Fachkräftemangel,
demografischer   Wandel   und   Gewinnung   und   Haltung   von
Nachwuchskräften in der öffentlichen Verwaltung“ vom 18. April 2024

███████████████████

Ihr o. g. Antrag wurde mir zur Bearbeitung vorgelegt. 

I. Fehlende Angaben 
Nach § 4 Absatz 1 IFG NRW hat jede natürliche Person nach Maßgabe
des IFG NRW gegenüber den im Gesetz genannten Stellen Anspruch
auf Zugang zu den bei der Stelle vorhandenen amtlichen Informationen. 

Ein Antrag auf Gewährung eines Informationszugangs nach dem IFG
NRW   setzt   die   Angabe   des   vollständigen   Namens   sowie   der
(ladungsfähigen)   Anschrift   des   Antragstellers   voraus.   Ohne   diese
Angaben kann zum einen das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals
„natürliche Person“ im Sinne des § 4 Absatz 1 IFG NRW und damit die
Anspruchsberechtigung nicht überprüft werden. Zum anderen vermag
ohne   sie   auch   ein   Verwaltungsverfahren   nicht   wirksam   in   Gang
gebracht zu werden. So muss die Behörde u.a. in der Lage sein, die
Handlungsfähigkeit des Antragstellers im Sinne von § 12 VwVfG NRW
zu überprüfen. Dies erfordert es grundsätzlich, den Antragsteller mit
dem vollständigen Namen, der Adresse und in Zweifelsfällen auch mit
dem Geburtsdatum oder weiteren Angaben zu erfassen (vgl. BVerwG,
Urteil vom 20.03.2024 - 6 C 8.22). Ohne diese Angaben könnte zudem
ein etwaiger ablehnender Bescheid nach § 5 Absatz 2 Satz 3 IFG NRW
nicht hinreichend bestimmt im Sinne des § 37 VwVfG NRW erlassen
werden (vgl. auch VG Lüneburg, Beschluss vom 23.06.2020 - 2 B 48/20
-, juris Rn. 42). 
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Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Heßlerstraße 53

59065 Hamm

Parkplatz:

Arnold-Freymuth-Straße

59065 Hamm

Telefon 02381 272-0

Telefax 02381 272-518

verwaltung@olg-

hamm.nrw.de

Informationen zur Verar-
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ner Daten in Verwaltungs-
sachen durch das Ober-
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hamm.nrw.de/kontakt/im-
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Internet:
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Aus  diesem  Grund  bitte  ich  Sie,  zur  Ergänzung  Ihrer  persönlichen

Angaben  Ihre  (ladungsfähige)  Anschrift  mitzuteilen.  Weder  eine  c/o-

Adresse  noch  ein  Postfach  erfüllt  diese  Voraussetzung  (vgl.  auch

Sächsisches OVG, Beschluss vom 11.01.2012 - 3 D 157/11-, juris Rn.

4; OLG Frankfurt, Urteil vom 15.05.2014 - 16 U 4/14-, juris Rn. 15). 

Vorsorglich  weise  ich  darauf  hin,  dass  vor  dem  Eingang  der

ergänzenden Angaben die Frist nach § 5 Absatz 2 IFG NRW nicht zu

laufen beginnt. 

II. Kosten 

Ich weise ferner darauf hin, dass gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 IFG NRW

für  Amtshandlungen,  die  auf  Grund  des  IFG  NRW  vorgenommen

werden, Gebühren erhoben werden. Die auf der Grundlage des § 11

Abs. 2 Satz 1 IFG NRW erlassene Verwaltungsgebührenordnung zum

Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (VerwGebO IFG NRW)

bestimmt in ihrem § 1, dass für die im anliegenden Gebührentarif, der

Bestandteil der Verordnung ist, die dort genannten Kosten (Gebühren

und  Auslagen)  erhoben  werden.  Nr.  1.2,  Nr. 1.3.2  und  Nr. 1.3.3  des

Gebührentarifs  treffen  Regelungen  zur  Höhe  der  zu  erhebenden

Gebühr. 

Mit Blick auf die sehr weit gefassten Fragen gebe ich zu bedenken, dass

der hiesige Verwaltungsaufwand höher sein könnte. Die zu erhebenden

Gebühren bemessen sich  nach dem zur  Beantwortung Ihrer  Anfrage

entstandenen  Verwaltungsaufwand  und  können  bis  zu  1.000  €

betragen. Insofern wird die weitere Bearbeitung Ihres Anliegens in Ihrem

eigenen  Interesse  erst  mit  einem  Einverständnis  zu  der  dadurch

bedingten  Gebührenerhebung  erfolgen.  Die  am  Arbeitsaufwand

orientierte  konkrete  Höhe  der  Gebührenforderung  wird  sich  erst  im

Rahmen der weiteren Bearbeitung ermitteln lassen. Insofern bitte ich um

Verständnis,  dass  mir  im Vorfeld  keine  Aussage  über  die  Höhe  der

Gebührenforderung möglich  ist,  die  Ihre  Anfrage bzw.  einzelne darin

enthalte Fragen auslöst. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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